
 

 
 

Aktualisierungsdienst Bundesrecht 
 

1104-1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz (BVerfGG) 
 

1. Aktualisierung 2011 (3. Dezember 2011) 
 
 
Das Bundesverfassungsgerichtsgesetz wurde durch Art. 2 des Gesetzes über den Rechtsschutz bei 
überlangen Gerichtsverfahren und strafrechtlichen Ermittlungsverfahren v. 24. November 2010, BGBl. I 
S. 2302, mit Wirkung vom 3. Dezember 2011 wie folgt geändert: 
 

alt 
 
-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neu 
 

IV. Teil 
Verzögerungsbeschwerde 

 
§ 97a 

(1) Wer infolge unangemessener Dauer ei-
nes Verfahrens vor dem Bundesverfassungs-
gericht als Verfahrensbeteiligter oder als Betei-
ligter in einem zur Herbeiführung einer Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts 
ausgesetzten Verfahren einen Nachteil erleidet, 
wird angemessen entschädigt. Die Angemes-
senheit der Verfahrensdauer richtet sich nach 
den Umständen des Einzelfalles unter Berück-
sichtigung der Aufgaben und der Stellung des 
Bundesverfassungsgerichts. 

(2) Ein Nachteil, der nicht Vermögensnach-
teil ist, wird vermutet, wenn ein Verfahren vor 
dem Bundesverfassungsgericht unangemes-
sen lange gedauert hat. Hierfür kann Entschä-
digung nur beansprucht werden, soweit nicht 
nach den Umständen des Einzelfalles Wieder-
gutmachung auf andere Weise, insbesondere 
durch die Feststellung der Unangemessenheit 
der Verfahrensdauer, ausreichend ist. Die Ent-
schädigung gemäß Satz 2 beträgt 1 200 Euro 
für jedes Jahr der Verzögerung. Ist der Betrag 
gemäß Satz 3 nach den Umständen des Einzel-
falles unbillig, kann das Bundesverfassungs-
gericht einen höheren oder niedrigeren Betrag 
festsetzen. 
 
§ 97b 

(1) Über Entschädigung und Wiedergutma-
chung wird auf Grund einer Beschwerde zum 
Bundesverfassungsgericht entschieden (Ver-
zögerungsbeschwerde). Die Verzögerungsbe-
schwerde ist nur zulässig, wenn der Be-
schwerdeführer beim Bundesverfassungsge-
richt die Dauer des Verfahrens gerügt hat (Ver-
zögerungsrüge). Die Verzögerungsrüge ist 
schriftlich und unter Darlegung der Umstände, 
die die Unangemessenheit der Verfahrensdau-
er begründen, einzulegen. Sie ist frühestens 
zwölf Monate nach Eingang des Verfahrens 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

beim Bundesverfassungsgericht zulässig. Ei-
ner Bescheidung der Verzögerungsrüge bedarf 
es nicht. 

(2) Die Verzögerungsbeschwerde kann frü-
hestens sechs Monate nach Erheben einer Ver-
zögerungsrüge erhoben werden; ist eine Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts 
ergangen oder das Verfahren anderweitig erle-
digt worden, ist die Verzögerungsbeschwerde 
binnen drei Monaten zu erheben. Sie ist schrift-
lich einzulegen und gleichzeitig zu begründen. 
Bis zur rechtskräftigen Entscheidung über die 
Verzögerungsbeschwerde ist der Anspruch 
nicht übertragbar. 
 
§ 97c 

(1) Über die Verzögerungsbeschwerde ent-
scheidet die Beschwerdekammer, in die das 
Plenum zwei Richter aus jedem Senat beruft. 
Die regelmäßige Amtszeit beträgt zwei Jahre. 

(2) Für den Fall, dass der Berichterstatter 
des beanstandeten Verfahrens Mitglied der 
Beschwerdekammer ist, ist er von der Mitwir-
kung am Beschwerdeverfahren ausgeschlos-
sen. 

(3) Das Nähere, insbesondere die Bestim-
mung des Vorsitzes und die Gewährleistung 
eines kontinuierlichen Nachrückens für aus-
scheidende Kammermitglieder sowie die Ver-
tretung in der Kammer, regelt die Geschäfts-
ordnung. 
 
§ 97d 

(1) Der Berichterstatter des beanstandeten 
Verfahrens soll binnen eines Monats nach Ein-
gang der Begründung der Verzögerungsbe-
schwerde eine Stellungnahme vorlegen. 

(2) Die Beschwerdekammer entscheidet mit 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit gilt die Verzö-
gerungsbeschwerde als zurückgewiesen. Die 
Beschwerdekammer entscheidet ohne mündli-
che Verhandlung. Der Beschluss über die Ver-
zögerungsbeschwerde bedarf keiner Begrün-
dung. 

(3) Die Entscheidung ist unanfechtbar. 
 
§ 97e 

Die §§ 97a bis 97d gelten auch für Verfah-
ren, die am 3. Dezember 2011 bereits anhängig 
waren, sowie für abgeschlossene Verfahren, 
deren Dauer am 3. Dezember 2011 Gegenstand 
einer Beschwerde beim Europäischen Ge-
richtshof für Menschenrechte ist oder noch 
werden kann. Für abgeschlossene Verfahren 
nach Satz 1 gilt § 97b Absatz 1 Satz 2 bis 5 
nicht; § 97b Absatz 2 gilt mit der Maßgabe, 
dass die Verzögerungsbeschwerde sofort er-



 

 
 

 
 
 
 

VI. Teil 
Schlußvorschriften 

... 
 

hoben werden kann und spätestens am 3. März 
2012 erhoben werden muss. 
 
 

V. Teil 
Schlußvorschriften 

(unverändert) 
 

 
 


